
 

 

 Amtsblatt 
Gemeinde Grundsheim 

Herausgeber:  Bürgermeisteramt Grundsheim 
   Telefon  07357/91030 
   Fax   07357/91031 
                E-Mail: info@grundsheim.de 

 
Sprechstunden: Dienstag 09.00 – 11.30 Uhr 
   Donnerstag 17.00 - 19.30 Uhr 
 

4/2025       Donnerstag, 23.01.2025 
 

Mitteilungen des Bürgermeisteramtes 
 

Abfallangelegenheiten: 
 

Restmülltonne:  Dienstag, 28.01. 
 
Verbandsstandesamt Munderkingen 
Tel. 07393 / 598-235 oder pfleghar@munderkingen.de 
 

 

 
Notrufnummern im Rettungsdienstbereich 
Ulm / Alb-Donau-Kreis 
NOTRUF  
Polizei    110 
Feuerwehr/Rettungsdienst 112 
Medizinische Notfälle  112 
Kreiskrankenhaus Ehingen  07391 5860 
Ausschl. Krankentransport  0731 / 19222 
Gas-Störungsstelle  0800 0 82 45 05 
EnBW Hotline, Strom-Störungen 0800 3 62 94 77 
 

 
 

an Wochenenden und Feiertagen  
unter der einheitlichen Rufnummer 

116 117 
Öffnungszeiten der Notfallpraxis Ehingen 
An Samstagen, Sonntagen, Feiertagen (auch 
24./31.12.) 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Die Notfallpraxis steht allen Bürgern in der Region zur Verfü-
gung. Für die Sprechstunde benötigen Sie keinen Termin. 
 

 
 
 
 

Der taggenaue Apotheken-Notdienst für Grundsheim ist 
abrufbar über - Telefon unter 0800 0022833 (kostenfrei 
aus dem Festnetz) oder über das Handy unter 22833 
(max. 69 ct/min)  
www.lak-bw.de/notdienstportal/notdienstkreis.html 
Hinweis: Die gegebenen Informationen über die Not-
dienste der Apotheken sind unverbindlich, da kurzfris-
tige Tausche möglicherweise nicht mehr rechtzeitig dar-
gestellt/übermittelt werden können. Der Betreiber dieser 

Portale/Dienste kann keine Haftung für die Richtigkeit 
der Angaben übernehmen. Um in Notfällen die angege-
bene Apotheke auch tatsächlich erreichen zu können, 
ist eine telefonische Kontaktaufnahme mit der gewähl-
ten Apotheke zu empfehlen. 
 

 
 
 

Zu erfragen unter der Telefonnummer  
0761/120 120 00 oder 01801-116 116 
 

Zu erfragen unter der Telefonnummer 
07393/ 3 8 8 2 

 

 

Telefon 0800 / 0 586 586 
Ihr Anruf ist gebührenfrei 

 

 

Frau Esther Blaum (Mo. – Fr.) 
Tel: 0731/185-4505 
E-Mail: esther.blaum@alb-donau-kreis.de 

 
Tel.: 07391 – 703147 
E-Mail: team@ibb.alb-donau-kreis.de  
Homepage: www.ibb.alb-donau-kreis.de 

 

Zum Nachdenken  
  Geduld ist Schwester der Hoffnung und die Mutter der Gelassenheit.    
         Aus Schweden 

 

Notruf - Rettungsdienst   

Ärztlicher Notdienst 

Apotheken-Notdienst 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 

Wochenenddienst Sozialstation 

Raum Munderkingen 

Ambulanter Pflegeservice 
Der Krankenhaus GmbH Alb-Donau-Kreis 

Pflegestützpunkt Alb-Donau-Kreis, 
Sternplatz 5, 89584 Ehingen 

 



2 
 

Anforderung von Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl am 23.02.2025 
-Wichtige Info- 

Für die Bundestagswahl am 23.02.2025 wurden in der Kalenderwoche 3 bis 4 die Wahlbenachrichtigungen 
zugestellt. Wer bei der Bundestagswahl am 23.02.2025 nicht persönlich an der Urnenwahl teilnehmen kann, 
hat die Möglich mit der Wahlbenachrichtigung (siehe Rückseite) einen Wahlschein für die Briefwahl zu bean-
tragen. Der Antrag muss vom Wahlberechtigten selbst unterschrieben sein. Wer den Antrag für einen ande-
ren Wahlberechtigten stellt, muss durch schriftliche Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Für 
die Vollmacht kann ebenfalls die Rückseite der Wahlbenachrichtigung verwendet werden.  

Die Schriftform wird auch durch eine Übermittlung in elektronischer Form, wie per E-Mail an info@grunds-
heim.de gewahrt. In diesem Fall ist es erforderlich, den Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und 
Wohnanschrift anzugeben. Wer die Briefwahlunterlagen mündlich (nicht telefonisch) beantragen möchte, 
kann die Briefwahlunterlagen persönlich auf der Gemeindeverwaltung abholen.  

Bitte hierzu die Wahlbenachrichtigung ausgefüllt und unterschrieben mitbringen. 

Wir weisen allerdings darauf hin, dass Wahlscheine mit Briefwahlunterlagen voraussichtlich erst 
etwa 2 Wochen vor dem Wahltermin versandt werden können, da vorher der Gemeindeverwaltung 
keine Stimmzettel zur Verfügung stehen. Aufgrund der knappen Termine werden die Stimmzettel erst ca. 
2-3 Wochen vor dem Wahltermin den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt. Wahlberechtigte, die 
Briefwahlunterlagen beantragen möchten, sollen trotzdem zeitnah ihren Wahlscheinantrag an die Gemeinde-
verwaltung Grundsheim stellen. Wenn sie dann ihre Briefwahlunterlagen erhalten haben, sollten sie zeitnah 
wählen und das Briefwahlkuvert umgehend zur Post geben, damit ihre Briefwahl rechtzeitig beim Briefwahl-
ausschuss beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis in Ulm ankommt.  

Gez. Handgrätinger, Bürgermeister 
 
 

Änderungen 2025 bei der Personalausweis- und Reisepassbeantragung 
Ab 17. Februar wird der PIN-Brief bei der Beantragung eines Personalausweises nicht mehr per Post zuge-
stellt. Der PIN-Brief, sowie das Sperrkennwort wird dem Antragsteller direkt bei der Beantragung ausgehän-
digt. 
 

Fotos für Reisepässe und Personalausweise ab 1. Mai 2025 
nur noch in digitaler Form: 

 
Ab Mai 2025 dürfen Passbilder für einen neuen Personalausweis und einen neuen Reisepass nur noch  
digital durch einen Berufsfotografen erstellt werden. Außerdem müssen sie mit einer sicheren Verbindung an 
das Rathaus geschickt werden.  
Ausgedruckte Lichtbilder werden dann nicht mehr angenommen, meldet das Bundesinnenministe-
rium.  
Das digitale Passbild werde dann auch gleich auf seine Biometrietauglichkeit geprüft.  
Das Bundesinnenministerium will so Manipulationen verhindern. Hintergrund für diese strenge Vorschrift ist 
das sogenannte Morphing. Mit dieser Technik werden mehrere Gesichtsbilder zu einem einzigen Bild ver-
schmolzen. „Das Ergebnis zeigt die Gesichtszüge von verschiedenen Personen in einem Lichtbild. Mit 
dieser Technik können Lichtbilder für Pass– und Ausweisdokumente manipuliert werden“, berichtet das Mi-
nisterium. Mit Hilfe der neuen Anforderungen an die Passfotos sollen zum Beispiel unerlaubte Grenzüber-
tritte verhindert werden.  
Das Bundesinnenministerium hat die entsprechende Verordnung zur Änderung der Personalausweis-verord-
nung, der Passverordnung, der Aufenthaltsverordnung sowie weiterer Vorschriften im Oktober 2023 auf sei-
ner Internetseite veröffentlicht.  
Gemeindeverwaltung Grundsheim 
 
 
Müllentsorgung ab 01. Januar 2025  
 
Sollte bei der Abfuhr mal etwas schief gehen, haben Sie Fragen oder Reklamationen, wenden Sie sich bitte 
an die zuständige Stelle:  
 
Bio- und Hausmüllabfuhr, Sperrmüll- und Holzabfuhr, Gartenabraum  
Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis Tel. 0731 185 3333  
 
Abfuhr „Gelber Sack“  
Fa. Veolia Tel. 0800 0785600  
de-ves-info-ulm@veolia.com  
 
Blaue Tonne  
Fa.Gebr. Braig GmbH&Co.KG Tel. 07391 7703 30 
 



3 
 

T E R M I N E 
 

Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg 
Beratungstermine 2025 
Die Beratungstermine auf den Sprechtagen 2025 können ab sofort gebucht werden. 
Hinweise: Terminvereinbarung ist zwingend erforderlich – hierzu Versicherungsnummer bereithal-
ten. 
Unter der Telefonnummer 0731 92041-0 können Termine vereinbart werden: 
Bitte Personalausweis / Reisepass & Versicherungsunterlagen mitbringen. 
Nur Beratung für kürzere Sachverhalte - keine Antragsaufnahme möglich - zur Antragsaufnahme nut-
zen Sie unsere Online-Services oder wenden Sie sich bitte an die Orts Behörde Ihres Wohnortrathau-
ses. 
Die Termine des Jahres 2025 in Ehingen im Bürgerhaus Oberschaffnei,1. OG, Schulgasse 21, 89584 
Ehingen:  11.02.; 11.03.; 08.04.; 13.05.; 10.06.; 08.07.; 12.08.; 09.09.; 14.10.; 11.11.; 09.12.  
 
 

Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg informiert:  
-Wichtig für Ihre Rente!- 
Kontenklärung: So prüfen Sie den Versicherungsverlauf Ihrer Rente 

Die gesetzliche Rente berechnet sich nach dem Verdienst. Aber nicht nur: Rentenpunkte gibt es zum Bei-
spiel auch für die Kindererziehung. Damit unterm Strich das herauskommt, was zusteht, braucht die Deut-
sche Rentenversicherung (DRV) in der Regel noch Informationen. Mit der sogenannten Kontenklärung kön-
nen Lücken oder Fehler im Rentenverlauf korrigiert werden.  

Wen betrifft die Kontenklärung und warum ist sie so wichtig?  
Ein vollständiges und aktuelles Versicherungskonto ist die Grundlage für aussagekräftige Rentenauskünfte 
und Renteninformationen. Das Versicherungskonto enthält alle Zeiten, die für die Rente wichtig sind. Dazu 
gehören neben Beitragszeiten zum Beispiel auch Schul-, Arbeitslosigkeits-, Krankheits- und Kindererzie-
hungszeiten. Nicht alle diese Zeiten liegen der gesetzlichen Rentenversicherung automatisch und korrekt 
vor. Mit der Kontenklärung können Versicherte möglichst durchgängig alle rentenrelevanten Stationen nach-
weisen.  

Muss ich die Kontenklärung beantragen oder meldet sich die Rentenversicherung?  
Die Rentenversicherung meldet sich regelmäßig automatisch – das erste Mal, wenn man 43 Jahre alt ist. Ab 
einem Alter von 55 Jahren wird alle drei Jahre eine Rentenauskunft mit persönlichem Versicherungsverlauf 
zugeschickt. Jeder kann aber auch selbst aktiv werden und jederzeit einen Antrag auf Kontenklärung stellen. 
Am einfachsten und schnellsten geht das über die Online-Services auf der DRV-Homepage unter www.deut-
sche-rentenversicherung.de/online-services.  

Gibt es Fristen und wie schnell muss man reagieren?  
Wird man von der Rentenversicherung angeschrieben, sollte man innerhalb von sechs Monaten antworten. 
Keine Panik allerdings: Wenn man Dinge nachreichen will, kann man das selbstverständlich auch später 
noch machen. 

Welche Zeiten sind bei der Durchsicht des Verlaufs besonders wichtig?  
Am besten geht man chronologisch vor. Arbeitsjahre zählen ab dem ersten Beitrag, Schul- und Studienzei-
ten ab dem 17. Lebensjahr. Anhand des zugesandten Verlaufes sollte man Zeile für Zeile prüfen, ob alle Mo-
nate und Jahre aufgeführt wurden. Gerade von Schule und Studium liegt der DRV nichts vor. Wer keine 
Nachweise mehr hat, kann beim Landesschulamt oder der Ausbildungsstätte nachfragen.  
Wer Kinder hat, sollte im Rentenverlauf vor allem den Passus »Kindererziehungszeit« im Blick haben und 
diese Zeit beantragen. Denn sie bringt Punkte. Für drei Jahre nach der Geburt des Kindes bekommt ein El-
ternteil rund einen Rentenpunkt pro Erziehungsjahr gutgeschrieben. Für die ersten zehn Jahre nach der Ge-
burt können außerdem Kinderberücksichtigungszeiten angerechnet werden. Zeiten der Berufsausbildung 
werden bei der Rentenberechnung besonders bewertet. Aus diesem Grund sollte man darauf achten, 
dass diese Zeiten auch im Versicherungsverlauf als berufliche Ausbildung gekennzeichnet sind.  

Wo können Lücken entstehen?  
Lücken können in Zeiten entstehen, in denen man sich eine private Auszeit genommen oder während einer 
selbständigen Tätigkeit keine Beiträge eingezahlt hat. Diese Zeiten werden für die Rentenberechnung nicht 
gewertet, da die Höhe der Rente größtenteils von den gezahlten Beiträgen abhängt. Am besten listen Versi-
cherte aber alle Zeiten auf, um sicher zu sein, dass nichts unter den Tisch fällt.  

Wo bekomme ich Hilfe?  
Hilfe gibt es bei der kostenlosen Hotline der Rentenversicherung unter 0800 1000 48024. Auch Beratungen 
vor Ort in einem Regionalzentrum oder einer Außenstelle der DRV Baden-Württemberg sind möglich. An-
träge auf Kontenklärung nehmen außerdem die Ortsbehörden der Gemeinden auf und leiten diese an die 
DRV weiter. 

Quelle: Ihre Pressestelle der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg 
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Nachbarschafts-Grundschulverband Oberstadion 

 
B e k a n n t m a c h u n g 

der Haushaltssatzung  für das Haushaltsjahr 2025 

I. Aufgrund des § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit i. d. F. vom 29.05.1983 (Ges. Bl. S. 

229) und von § 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 

(Ges. Bl. S. 581, ber. S. 698) hat die Verbandsversammlung am  26.11.2024  folgende Haushaltssatzung 

für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen: 
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen  

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 451.370 € 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -451.370 € 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 0 € 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 € 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 € 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 € 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 0 € 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen  

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 451.370 € 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von -451.370 € 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
 (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

0 € 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 162.210 € 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -260.700 € 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
 Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 

-98.490 € 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
 (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

-98.490 € 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 98.490 € 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -1.230 € 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
 Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 

97.260 € 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
 Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 

-1.230 € 

§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  98.490 €. 

 
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen 
von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €. 
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§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 €. 

§ 5 Umlagen 

Der Verband erhebt im Haushaltsjahr 2025 vorläufig:  

1. Eine Schulkostenumlage (§ 9 Abs. 1 der Verbandssatzung) mit   260.000 €. 

2. Eine Umlage für die Kindertagespflege in anderen geeigneten  

Räumen (§ 9 a der Verbandssatzung) mit   68.900 €. 

3. Eine Kapitalumlage für Investitionen im Bereich der Grundschule  

(§ 10 der Verbandssatzung) mit   42.210 €. 

4. Eine Kapitalumlage für Investitionen im Bereich der Kleinkindbetreuung 

(§ 10 a  der Verbandssatzung) mit   120.000 €. 

Nach Vorliegen des Rechnungsergebnisses werden diese Umlagen endgültig festgesetzt. 
 
II. Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat mit Erlass vom 20.12.2024 die Gesetzmäßigkeit der von der Ver-

bandsversammlung am 26.11.2024 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das HJ 2025 
gem. § 18 GKZ i.V. mit § 81 GemO bestätigt. Die erforderlichen Genehmigungen der Haushaltssatzung 
hat die Rechtsaufsichtsbehörde erteilt. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

III. Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der 
Gemeindeordnung beim Erlass der vorstehend bekannt gemachten Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung die-
ser Satzung gegenüber dem Zweckverband geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

IV. Auslegung des Haushaltsplanes 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 liegt gem. § 81 Abs. 3 der Gemeindeordnung an sieben 
Tagen und zwar 
von Montag, den 27.01.2025 
bis  Donnerstag, den 06.02.2025 
je einschließlich im Rathaus in Oberstadion während der üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme 
öffentlich aus. Bitte vereinbaren Sie zur eventuellen Einsichtnahme telefonisch einen Termin. 

Oberstadion, den 14.01.2025 Wiest 
 Verbandsvorsitzender 
 

 
Mikrozensus 2025 – Rund 62 000 Haushalte in der Befragung 
Deutschlands größte jährliche Haushaltebefragung startet erneut 

 

Im Rahmen des Mikrozensus befragt das Statistische Landesamt Baden-Württemberg auch im Jahr 
2025 wieder etwa 62 000 Haushalte im Südwesten. 
Die Auswahl der Haushalte, die in die Stichprobe mit einbezogen werden, erfolgt dabei mithilfe eines mathe-
matischen Zufallsverfahrens. Die ausgewählten Haushalte finden im Briefkasten ein Anschreiben des Statis-
tischen Landesamtes Baden-Württembergs vor. Darin sind die Zugangsdaten für die Meldung über das Inter-
net enthalten. Alternativ besteht die Möglichkeit, der Auskunftspflicht durch ein Telefoninterview mit den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern des Statistischen Landesamtes nachzukommen oder einen Papierbogen aus-
zufüllen. Es genügt dabei, wenn eine volljährige Person die Angaben für alle Haushaltsmitglieder abgibt. Die 
Teilnahme an der Befragung ist für alle Altersgruppen verpflichtend, um ein umfassendes Bild der Lebensre-
alitäten junger und älterer Menschen zu gewährleisten. 
Der Mikrozensus erfasst seit seiner Einführung im Jahr 1957 wichtige Daten wie Familienstand, Bildungsab-
schlüsse und Erwerbstätigkeit. Neben den jährlich wiederkehrenden Themen werden auch wechselnde In-
halte abgefragt. Im Jahr 2025 gehören hierzu beispielsweise Fragen zum Umgang mit künstlicher Intelligenz 
oder zum Rauchverhalten. Die Erhebungsergebnisse dienen als Grundlage für politische, wirtschaftliche und 
soziale Entscheidungen des Bundes und der Länder. Sie sind somit im Zusammenhang mit der Gestaltung 
zukünftiger gesellschaftlicher Entwicklungen von hoher Wichtigkeit. Viele dieser Daten sind zudem europa-
weit vergleichbar. Die Ergebnisse des Mikrozensus sind nicht nur für Politik und Verwaltung von Bedeutung, 
sondern stehen auch der Öffentlichkeit und der Wissenschaft zur Verfügung. 
Die Wahrung der Vertraulichkeit und der Schutz personenbezogener Daten stellen dabei fundamentale Prin-
zipien bei der Verarbeitung von Einzelangaben dar. Nach Eingang und Prüfung der Daten im Statistischen 
Landesamt erfolgt eine Anonymisierung, sodass sich Rückschlüsse auf einzelne Personen nicht ziehen las-
sen. 
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Pressemitteilung zur CMT 2025 

 

Ein klang- und kunstvolles Jahr voller Jubiläen - 
Die Tourismus-Highlights der Schwäbischen Alb 2025 

 
Am Samstag, den 18. Januar, fand im Rahmen der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart die Jahrespressekonferenz 
des Schwäbische Alb Tourismus (SAT) statt. Der Tourismusverband blickt auf eine positive Tourismusent-
wicklung im vergangenen Jahr unter der neuen Geschäftsführung von Holger Bäuerle zurück, der für die Zu-
kunft der Region klare Ziele und Visionen verfolgt. 2025 feiert die Alb den 5. Geburtstag ihrer erfolgreichen 
Gästekarte „AlbCard“ und erwartet ein spannendes Jahr mit neuen Wander- und Radtouren, zahlreichen Ju-
biläen und Event-Highlights. 
Als weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit ist die jährlich über neun Tage stattfindende 
CMT in Stuttgart jedes Jahr ein wichtiger Termin im Kalender des Schwäbische Alb Tourismus (SAT). Nicht 
zuletzt, da die meisten Urlaubsgäste auf der Alb nach wie vor aus Baden-Württemberg stammen und somit 
auf der CMT ideal erreicht werden können. Aus diesem Grund präsentiert sich die Schwäbische Alb 2025 vom 
18. – 26. Januar nicht nur mit ihrem knapp 360 m² großen Gemeinschaftsstand, inklusive AlbGenuss-Areal, in 
Halle 6, sondern war vom 18. – 20. Januar im Rahmen der „Fahrrad- und WanderReisen“ auch erstmals mit 
einem großen Outdoor-Gemeinschaftsstand in Halle 9 vertreten. Hier gab es für Interessierte am ersten CMT-
Wochenende Alb-Touren für jeden Geschmack sowie gebündelte Rad- und Wanderexpertise. 
Auf der Jahrespressekonferenz des SAT am Samstag, den 18.01., informierte der Tourismusverband über die 
Tourismusentwicklung der Schwäbischen Alb und bot einen Ausblick auf ein ereignisreiches Jahr 2025, das 
zahlreiche neue Angebote, bedeutende Jubiläen und spannende Events bereithält.  
 
5 Jahre AlbCard – die Erfolgsgeschichte einer Gästekarte 
Im Jahr 2025 feiert die Gästekarte „AlbCard“ ihr fünfjähriges Bestehen. Nach einem anfänglichen schwierigen 
Start während der Corona-Pandemie hat sich die Karte mittlerweile zu einem echten Erfolg für die Region 
entwickelt. Seit 2020 bekommen Gäste bei über 150 Gastgebern auf der Schwäbischen Alb die AlbCard ab 
der ersten Übernachtung geschenkt und haben damit Zugang zu mittlerweile über 180 Attraktionen, Erlebnis-
sen und Highlights. Darüber hinaus ermöglicht die Karte während des gesamten Aufenthaltes freie Fahrt mit 
Bus & Bahn im gesamten Verbandsgebiet, was einem Viertel der Landesfläche Baden-Württembergs ent-
spricht.  
 
Erfolgreiche Tourismusentwicklung 
Holger Bäuerle, der im August 2024 die Geschäftsführung des SAT übernommen hat, betonte auf der Pres-
sekonferenz die große und stetig zunehmende Bedeutung der Tourismusbranche für die Region: „Die Schwä-
bische Alb verzeichnete im Jahr 2023 mit fast 6 Millionen Übernachtungen wieder einen neuen Rekord. Über 
1 Millionen Übernachtungen entfielen dabei auf internationale Gäste, was verdeutlicht, dass die Alb auch bei 
Gästen aus dem Ausland immer beliebter wird. Zudem konnte mit einem generierten Bruttoumsatzvolumen 
von rund 2,9 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von 4,7 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 entspricht, 
2023 ein neuer Höchstwert auf der Schwäbischen Alb erwirtschaftet werden. Dieser Wert entspricht 40.000 
Vollzeitarbeitsplätzen*. Der Tourismus ist damit ein zentraler Wirtschaftsfaktor, Jobmotor und Standortfaktor 
für die Region“, resümierte Bäuerle.  *(Quelle: dwif-Studie 2024).  
Auch die bislang vorliegenden Zahlen für 2024 stimmen die Tourismuszuständigen der Alb positiv: Mit rund 
5,2 Millionen Übernachtungen von Januar bis Oktober 2024 konnte bislang ein Plus von 0,8 % im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum erreicht werden. 
 
Neue Wander- und Radtouren 
Mit inzwischen über 90 für ihre herausragende Qualität zertifizierten Wanderwegen ist die Schwäbische Alb 
mit ihren Aussichten vom Albtrauf, ihren Felsen, Buchenwäldern und Wacholderheiden ein echtes Wanderpa-
radies. Jedes Jahr werden neue Wandertouren zertifiziert und zahlreiche Wege werden nach erneuter Prüfung 
rezertifiziert. „Diese stetig wachsende Zahl neuer Premium- und Qualitätswanderwege und die mit den Rezer-
tifizierungen verbundene langfristige Aufrechterhaltung dieser strengen Qualitätsstandards verdeutlichen den 
nachhaltigen Qualitätsfokus, den der SAT im Bereich Wandern konsequent verfolgt“, erklärte SAT-Pressere-
ferentin Julia Metzmann. Aber auch als Radregion wird die Schwäbische Alb immer beliebter. Insbesondere 
dank E-Bikes werde die Alb mit ihren Höhenmetern für eine breite Zielgruppe erfahrbar. „Radfahren boomt. 
Entsprechend wird die Radinfrastruktur der Region seit Jahren kontinuierlich ausgebaut und optimiert: Neue 
Landesradfernwege, Touren für Gravelbikes und E-Bikes inklusive Lademöglichkeiten, Mountainbike-Trails, 
Bikeparks und, ab diesem Jahr ganz neu im Alb-Donau-Kreis: Rennradtouren. - Die Schwäbische Alb stellt 
sich im Bereich Rad immer breiter auf und hat für jeden Geschmack das passende Rad-Angebot“, so Metz-
mann.  
www.albwandern.de 
www.albradeln.de  
https://www.muensingen.com/tour/muensinger-e-bike-tour-11-kelten-tour 
https://www.tourismus.alb-donau-kreis.de/thema/eiszeitpfad-albwassertour/  
https://hochgehberge.de/  
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Kulturelle Höhepunkte: Kunst und Geschichte erleben 
In Tübingen entsteht derzeit ein neuer Leuchtturm für die Kunstlandschaft der Region: 
Im Frühjahr öffnet dort in einem über 2000 qm großen Neubau das „Neue Kunstmuseum Tübingen“, kurz 
NKT, seine Pforten.  
Die ersten drei Ausstellungen des NKT stehen bereits fest: 

 Udo Lindenberg: Panik in Tübingen – 30 Jahre Malerei (8. März bis 15. Juni 2025, Vernissage am 7. 
März) 

 Peter Gaymann – große Jubiläums-Ausstellung zum 75. Geburtstag des Künstlers (26. Juni bis 3. 
August 2025) 

 Anne Geddes – Until Now (16. August bis 21. September 2025) 
https://www.n-k-t.de/  
Ein weiteres Kunst-Highlight wird vom 9. Mai – 30. November 2025 mit der „Duckomenta“-Ausstellung im 
Hohenzollerischen Landesmuseum in Hechingen geboten. 
https://www.hzl-museum.de/ 
 
Spannende Veranstaltungen und Jubiläen 
In ganz Deutschland wird 2025 anlässlich des Jubiläums „500 Jahre Bauernkrieg“ der Freiheitsbewegung 
von 1525 gedacht.  Auch in Kirchheim unter Teck überschlugen sich vor 500 Jahren im Zuge des Bauernkrie-
ges die Ereignisse. 
www.kirchheim-teck.de/bauernkriegsjubilaeum  
 
Anlässlich des UNESCO-Welterbetags am 1. Juni 2025 findet im Limesmuseum und den Außenanlagen ein 
besonderes Jubiläums-Programm rund um das Weltkulturerbe Limes mit Vorträgen, Führungen und Mit-
mach-Aktionen statt. https://www.limesmuseum.de/  
 
Das Jahr 2025 markiert auch das 100-jährige Jubiläum der Marbacher Hengstparaden.  
Das Haupt- und Landgestüt Marbach kann auf eine über 500-jährige Geschichte zurückblicken und ist damit 
das älteste staatliche Gestüt Deutschlands. 
Eine Attraktion, die jedes Jahr internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist die Hengstparade. Seit 1925 
paradieren die Hengste für das Publikum im Haupt- und Landgestüt Marbach. Heute ist die Marbacher Hengst-
parade ein großes Pferdefest für die ganze Familie: Das hundertjährige Jubiläum wird mit den Marbacher 
Hengstparaden am 28. September 03. und 5. Oktober 2025 mit einem vielfältigen Jubiläumsprogramm für 
Pferdefreunde und Reitsportbegeisterte gefeiert. https://hul.landwirtschaft-bw.de/  
 
Auch für Fans des schwäbischen Nationalgerichts - der Maultasche - gibt es 2025 Anlass zur Freude, denn in 
Metzingen findet vom 21.-22. Juni erstmals Deutschlands größtes „Maultaschen-Fäschdival“ statt, bei dem 
sich die Metzinger Innenstadt in eine große Maultaschen-Genussmeile verwandelt. Dazu gibt es viele Aktio-
nen, Kurse und Veranstaltungen rund um die Maultasche. https://www.maultaschenfestival.de/  
 
Im September 2025 wird Göppingen zum Zentrum der Modellbahnwelt, wenn vom 19. bis 21. September die 
Märklintage und die Internationale Modellbahn-Ausstellung (IMA) Eisenbahnfreunde aus der ganzen Welt 
anziehen. An fünf Veranstaltungsorten, die mit Pendelbussen miteinander verbunden sind, und auf insgesamt 
38.000 qm Fläche werden diverse Sonderausstellungen und Aktionen für große und kleine Eisenbahn-Fans 
geboten. https://www.maerklineum.de/de  
Weitere Informationen und Veranstaltungstermine sowie Inspiration für den nächsten Urlaub gibt es jederzeit 
aktuell unter www.schwaebischealb.de sowie den Social Media-Kanälen des Schwäbische Alb Tourismus. 
 

Mitteilungen des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis 
 

Am 6. Februar 2025 in der Valckenburgschule Ulm: 
Informationsveranstaltung zur Ausbildung als Landwirtin/Landwirt 

 
Die Valckenburgschule Ulm informiert am Donnerstag, den 6. Februar 2025, über die Ausbildung als Land-
wirtin und Landwirt. Ab 17 Uhr können sich Interessierte bei den Lehrkräften über allgemeine schulische Fra-
gen informieren sowie die Räumlichkeiten der Valckenburgschule Ulm besichtigen. Um 18 Uhr wird über den 
Ablauf der dreijährigen Ausbildung berichtet. Diese beginnt mit einem Vollzeitschuljahr an der landwirtschaft-
lichen Berufsschule. Die folgenden beiden Ausbildungsjahre absolvieren die Auszubildenden in landwirt-
schaftlichen Betrieben und besuchen begleitend den Berufsschulunterricht. 
 
Interessierte können sich zudem um 19 Uhr über die zweijährige berufsbegleitende Berufsfachschule für Ne-
benerwerbslandwirte informieren. Schülerinnen und Schüler sind in der Regel landwirtschaftlich Interes-
sierte, die einem außerlandwirtschaftlichen Beruf nachgehen und nach der Berufsausbildung zum Landwirt 
den landwirtschaftlichen Betrieb vielfach im Nebenerwerb führen.  
 
Weitere Informationen gibt es beim Sekretariat der Valckenburgschule telefonisch unter der Rufnummer 
0731/92038-0 oder beim Ausbildungsberater im Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Helmut Schick, unter der Te-
lefonnummer 0731/185-3123. 
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Online-Informationsveranstaltung am 4. Februar: 
Fortschritte in der Pflanzenschutzmittelreduktion und aktuelle Versuchsergebnisse 

Der Fachdienst Landwirtschaft des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis lädt alle Interessierten am Dienstag, den 
4. Februar 2025, zu einer Online-Informationsveranstaltung unter dem Titel „Ergebnisse des Demonstrati-
onsbetriebsnetzwerkes Pflanzenschutzmittelreduktion sowie laufende Versuche des Fachdienstes Landwirt-
schaft“ ein. Die Veranstaltung beginnt um 19:00 Uhr unter folgendem Link: https://join.next.edu-
dip.com/de/webinar/20254/2051478 
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die neuesten Erkenntnisse aus dem Demonstrationsbetriebsnetz-
werk zur Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln. Wilfried Beck vom Landwirtschaftlichen Technologiezent-
rum Augustenberg sowie Ulrich Eberle, Landwirt aus Erbach, werden die wichtigsten Ergebnisse vorstellen. 
 
Darüber hinaus präsentieren Tobias Mieger, Samuel Stetter und Daniela Durst vom Fachdienst Landwirt-
schaft des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis aktuelle Versuchsergebnisse zu den Themen Sortenwahl, Pflan-
zenschutz und Biodiversität. Ziel dieser Initiativen ist es, nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken im Alb-
Donau-Kreis zu fördern und den Wissensaustausch zu intensivieren. 
 
 

Online-Veranstaltung: Biodiversität in der Agrarlandschaft – 
Wege zu einer nachhaltigen Integration 

Der Online-Vortrag zur Biodiversität in der Agrarlandschaft muss aufgrund einer Terminüberschneidung ver-
schoben werden und findet nun am Dienstag, den 25. Februar 2025, um 19:30 Uhr statt. Ursprünglich sollte 
der Termin am 23. Januar 2025 stattfinden. Organisiert wird die kostenfreie Veranstaltung durch den Fach-
dienst Landwirtschaft des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis.  
 
Im Mittelpunkt des Abends steht ein Vortrag von Jürgen Maurer, Vizepräsident des LBV im Landkreis Ho-
henlohe. Der aktive Landwirt ist mit seinem Betrieb Teil des F.R.A.N.Z.-Projekts. Er setzt sich dafür ein, Na-
turschutz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verstehen, die nicht nur von Landwirtinnen und Landwirten 
getragen werden kann. „Landwirtschaft ist ein Unternehmen, das sich lohnen muss. Ich betrachte Blühstrei-
fen als Teil meiner Fruchtfolge, aber sie sollten auch Teil meines Betriebsergebnisses sein“, so Maurer. 
 
Im Vortrag wird Jürgen Maurer seine praktischen Erfahrungen und Maßnahmen zur Förderung der Biodiver-
sität in der Landwirtschaft vorstellen. Im Anschluss sind alle Teilnehmenden eingeladen, über die Chat-Funk-
tion Fragen zu stellen und an der Diskussion teilzunehmen. 
 
Anmeldung: Die Teilnahme ist kostenlos. Anmelden können Interessierte sich über den folgenden Link: 
https://join.next.edudip.com/de/webinar/20251/2189765 
 
 

Jagdscheinverlängerung für Jägerinnen und Jäger  
mit Wohnsitz im Alb-Donau-Kreis ab 17. Februar möglich 

 
Ab Montag, den 17. Februar 2025, können bei der unteren Jagdbehörde des Landratsamtes Alb-Donau-
Kreis wieder Jagdscheine verlängert werden.  
Wir bitten darum, vor diesem Termin keine Anträge einzureichen, da eine abschließende Bearbeitung erst 
möglich ist, wenn die Ergebnisse der für die Wiedererteilung von Jagderlaubnissen vorgeschriebenen, zent-
ralen Abfragen vorliegen. Eine persönliche Abgabe der Antragsunterlagen ist zu den allgemeinen Öffnungs-
zeiten des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis, Schillerstraße 30, 89077 Ulm, möglich: 
 
Montag bis Freitag 8:00 bis 12:30 Uhr 
Donnerstag  8:00 bis 17:30 Uhr 
 
Interessierte können auch zu den allgemeinen Öffnungszeiten einen persönlichen Termin vereinbaren, tele-
fonisch unter 0731/185-1646 oder per E-Mail an jagd@alb-donau-kreis.de. 
Die persönliche Abgabe der Antragsunterlagen ist zu den allgemeinen Öffnungszeiten (siehe oben) auch 
weiterhin an der Außenstelle Ehingen, Hauptstraße 41, 89584     Ehingen, möglich. Die weitere Bearbei-
tung der Anträge erfolgt allerdings, anders wie in den Vorjahren, in Ulm. 
 
Darüber hinaus können die vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Antragsunterlagen auch per Post 
an folgende Adresse geschickt werden: 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis  
Untere Waffen- und Jagdbehörde  
Schillerstraße 30  
89077 Ulm  

Das entsprechende Antragsformular gibt es auf der Internetseite des Landratsamts (www.alb-donau-
kreis.de) unter Dienstleistungen, Service / ADK Formulare A-Z / Jagd / Antrag auf Erteilung / Verlängerung 
eines Jagdscheines. 
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Pflegeeltern gesucht 
Einladung zur Infoveranstaltung der Jugendämter der Stadt Ulm, des Landkreises Neu-Ulm sowie des Alb-
Donau-Kreises am 20. Februar 2025 
Es gibt verschiedene Gründe, warum Eltern Unterstützung bei der Erziehung ihrer Kinder brauchen und eine 
Trennung des Kindes von seiner Herkunftsfamilie nötig werden kann. Das Engagement von Pflegefamilien, 
Kindern aus diesen Familien ein Zuhause anzubieten, sie für einen kurzen oder langen Zeitraum liebevoll zu 
betreuen, kann für die betroffenen Kinder eine wertvolle Unterstützung sein. Für die Pflegefamilien bedeutet 
dies, Verantwortung für ein Kind zu übernehmen, das nicht nur seinen Lieblingsteddy, sondern auch seine 
bisherige Geschichte mitbringt. 
Die Betreuung eines Kindes in einer Pflegefamilie stellt eine besondere Form der „Hilfen zur Erziehung“ dar. 
Privatpersonen- auch ohne pädagogische Ausbildung- übernehmen Aufgaben der öffentlichen Erziehungs-
hilfe. 
Die Jugendämter der Stadt Ulm, des Landkreises Neu-Ulm und des Alb-Donau-Kreises sind stets auf der 
Suche nach neuen Pflegeeltern, die bereit sind zu helfen und Kinder für eine kürzere oder längere Zeit auf-
zunehmen. 

 Haben Sie Freude am Zusammenleben mit Kindern? 
 Möchten Sie Vertrauen schenken, Mut machen und Geduld zeigen? 
 Verfügen Sie über Einfühlungsvermögen, Zeit und Belastbarkeit? 
 Können Sie sich vorstellen, einem fremden Kind einen Platz in Ihrer Familie zu geben? 
 Sind Sie offen für die Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie, dem Jugendamt sowie anderen 

Institutionen? 
Um diese verantwortungsvolle Aufgabe gut wahrnehmen zu können, bieten die Jugendämter den Pflegefa-
milien vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten an. Bei einer Infoveranstaltung am Donnerstag, 20. Februar 
2025, haben interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich über persönliche Voraussetzungen, 
Pflegedauer, Unterstützungsangebote, finanzielle Leistungen, etc. zu informieren. Beginn der Veranstaltung 
ist um 19:00 Uhr, Moltkestraße 20, in Ulm. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. 
Kontakte 
Fachberatung Vollzeit- und Bereitschaftspflege der Stadt Ulm: www.pflegekinder.ulm.de  
Pflegekinderdienst Landratsamt Neu-Ulm:  
www.landkreis-nu.de/Pflegekinderdienst  
Pflegekinderdienst Landratsamt Alb-Donau-Kreis: https://www.alb-donau-kreis.de/home/dienstleistun-
gen+service/pflegekinderdienst.html    
 
 

 
 
Beginn der Umsetzung des Naturschutzfondsprojekts  

„Wiesenbrüterschutz im Langenauer Ried“ 
Diesen Winter starten im Naturschutzgebiet „Langenauer Ried“ mehrere Biotopgestaltungsmaßnahmen für 
Kiebitz, Bekassine und weitere Offenlandtierarten. Ab Mai 2025 sollen dort Wasserbüffel weiden und die Flä-
chen künftig frei von Sträuchern und Gehölz halten. 
Nach einer längeren Planungsphase mit Beteiligung der betroffenen Akteure konnte Ende 2024 mit der Um-
setzung des Wiesenbrüterschutzprojekts im Langenauer Ried begonnen werden. Zwischen Langenau und 
Günzburg soll eine große Weidelandschaft entstehen, die neue Lebensräume für Wiesenbrüter schafft. Fi-
nanziert wird das Projekt durch Ersatzgelder der Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg. 
 

In einem 12 Hektar großen verbuschten Bereich wird an zahlreichen Stellen gearbeitet. Nachdem die Wege 
instandgesetzt wurden, werden nun stellenweise Gebüsch entfernt und kleine Torfstiche freigelegt. Auf den 
Feuchtflächen verkehren nur Spezialfahrzeuge, um den Boden und die Vegetation zu schützen. Die beauf-
tragte Firma aus Bayern verfügt über solche Kettenfahrzeuge mit Moorbändern.  
 
In einem weiteren Schritt wird der ehemals aufgeforstete Windschutzstreifen im Osten aufgelichtet. Dieser 
soll in die zukünftige Weide integriert werden. Ab März 2025 wird ein Weidezaun errichtet, so dass im Mai 
2025 die ersten Wasserbüffel auf die Weide kommen können. Die Tiere werden als „Landschaftspfleger“ da-
für sorgen, dass die Gehölze nicht überhandnehmen und die Wasserflächen erhalten bleiben.  
Mit dem Projekt soll eine überwiegend offene Weidelandschaft entstehen, die für die landesweit hochgradig 
gefährdeten Tierarten wie Bekassine, Kiebitz oder Großer Brachvogel sowie Gefleckte Heidelibelle und 
Blaue Schwertlilie neue Lebensräume bietet. Die benachbarten Weiden mit Wasserbüffeln und Robustrin-
dern bei Rammingen werden durch die Wasserbüffelweide in Langenauer Ried ergänzt – ein wichtiger Bei-
trag zum Biotopverbund extensiver Weideprojekte.  
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Das Naturschutzgebiet „Langenauer Ried“ hat als Teil des Schutzgebietsnetzes Natura 2000 europaweite 
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz. 
Hintergrundinformationen: 
Die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg fördert das Projekt „Wiesenbrüterschutz im Langenauer 
Ried“ mit rund 400.000 Euro. Die Mittel stammen aus naturschutzrechtlich Ersatzzahlungen, die im Zuge von 
baulichen Eingriffen in Natur und Landschaft entstehen. Sie werden zweckgebunden für Naturschutz und 
Landschaftspflege eingesetzt. 
 
 

AOK Ulm - Biberach informiert: 
 

Neuer Leiter für das AOK-Kundencenter in Riedlingen 
Patrick Reiber übernimmt die Führung des AOK-Standortes an der oberen Donau 
 
Das AOK-Kundencenter in Riedlingen hat einen neuen Leiter:  
Patrick Reiber hat die Führung des fünfköpfigen Teams übernommen.  
Der 30-Jährige ist seit Anfang des Jahres verantwortlich für den AOK-Standort  
in Riedlingen mit seinen rund 24.600 Versicherten und 700 Firmenkunden.  
 
Der Betriebswirt aus Münsingen freut sich auf seine neue Aufgabe. „Gemeinsam mit meinem fünfköpfigen 
Team möchte ich den erfolgreichen Weg unseres Standortes fortführen“, sagt Patrick Reiber zu seinem Start 
in Riedlingen. „Wir wissen, wie wichtig es für die Menschen ist, einen Ansprechpartner vor Ort zu haben. Die 
persönliche und kompetente Beratung unserer Versicherten gehört zu unseren großen Stärken – sei es per-
sönlich, telefonisch oder über digitale Kanäle. Als AOK bieten wir für jede Situation eine passende Lösung, 
und diese Individualität möchte ich auch weiterhin fördern.“  
Patrick Reiber hat vor mehr als elf Jahren mit einer Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten 
den Grundstein für seine AOK-Karriere gelegt. Anschließend absolvierte er die zweijährige Weiterbildung 
zum AOK-Betriebswirt, die Nachwuchs-Talente intern für Führungsaufgaben qualifiziert. Er arbeitete unter 
anderem als Assistent der Geschäftsführung, als Teamleiter „Backoffice“ sowie als Teamleiter Kundenbera-
tung im Kundencenter Ulm. 
Dr. Sabine Schwenk, Geschäftsführerin der AOK Ulm-Biberach, gratuliert Patrick Reiber zur neuen Position: 
„Wir freuen uns sehr, mit Herrn Reiber einen kompetenten Kollegen für diese Führungsfunktion gefunden zu 
haben. Ich wünsche ihm viel Erfolg für seine neue Aufgabe.“ Auch Sindy Heilmann, Geschäftsbereichsleite-
rin Kunde und Gesundheit bei der AOK Ulm-Biberach, schließt sich den Glückwünschen an: „Patrick Reiber 
bringt umfangreiche Erfahrung und Expertise mit. Ich bin überzeugt, dass er diese verantwortungsvolle Auf-
gabe mit großem Engagement und Erfolg meistern wird. Für seine neue Tätigkeit wünsche ich ihm alles 
Gute.“ 
 
 

Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg 

 

Hilfe für Steuererklärung in der Rente  
 

Kostenlose Bescheinigung für Rentnerinnen und Rentner 
Information über die Meldung an die Finanzverwaltung  

 
Unterstützung für die Steuererklärung in der Rente bietet die kostenlose „Information über die Meldung an 
die Finanzverwaltung“. Die Bescheinigung gibt einen Überblick über alle steuerrechtlich relevanten Beträge, 
die für das Jahr 2024 automatisch von der gesetzlichen Rentenversicherung an die Finanzverwaltung über-
mittelt wurden.    
 
Erstmaliger Antrag  
Rentnerinnen und Rentner, die diese Information bereits in einem der Vorjahre angefragt haben, erhalten sie 
2025 automatisch. Erstmalig beantragen kann man sie unter  
www.deutsche-rentenversicherung.de/steuerbescheinigung  
 
Elektronische Daten  
Antragsstellende müssen ihre steuerrechtlich relevanten Beträge seit 2019 nicht mehr selbst in die Steuerer-
klärung eintragen. Die Beträge liegen dem Finanzamt als elektronische Daten, den „eDaten“, bereits vor. Nur 
Korrekturen bei falschen oder unvollständigen Daten müssen vermerkt werden.  
 
Weitere Informationen  
Zusätzliche Informationen bietet die Broschüre „Versicherte und Rentner: Informationen zum Steuerrecht“ 
unter Publikationen | Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg.    
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Veranstaltungen, Anzeigen und Vereinsnachrichten 
 
 

 
Wir informieren über folgende Bildungsangebote: 
 Zweijährige Berufsfachschule 
Unsere Profile: 
        Metall / Elektro 
Euer Weg mit uns bedeutet: 
          � ihr macht einen mittleren Bildungsabschluss (Fachschulreife) 
          � ihr sammelt praktische Erfahrungen in der Werkstatt 
          � ihr erwerbt Wissen und Können für den Besuch einer weiterführenden Schule 
          � ihr erhaltet solide Grundlagen als Vorbereitung für den Beruf 
Zukünftige Möglichkeiten: 
         � Besuch eines Technischen Gymnasiums, das nach drei Jahren zur allgemeinen Hochschulreife führt 
          � Beginn einer Berufsausbildung mit evtl. Ausbildungsverkürzung um ein Jahr und danach Besuch  
            eines einjährigen Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife 
          � Besuch einer Fachschule und danach einer Technischen Oberschule 
Voraussetzungen: 
          � Hauptschulabschluss 
          � Versetzung in die Klasse 9 des Gymnasiums (bei achtjährigen Gymnasien) 
 
 Einjähriges Berufskolleg 
Euer Weg mit uns bedeutet: 
              die Schüler und Schülerinnen erwerben hier die bundesweit anerkannte    
              Fachhochschulreife, welche die Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums  
              an einer Hochschule im gesamten Bundesgebiet darstellt. 
Voraussetzungen: 
             - mittlerer Bildungsabschluss und 
             - abgeschlossene gewerbliche Berufsausbildung von mindestens 2 Jahren oder 
               Berufserfahrung von mindestens 5 Jahren  
 
 Technisches Gymnasium  
Unsere Profile: 
       Mechatronik mit Metall- und Elektrotechnik 
        Informationstechnik 
 
Euer Weg mit uns bedeutet: 
         � in drei Schuljahren zum Abitur (Allgemeine Hochschulreife) 
         � Studierfähigkeit an einer beliebigen Hochschule / Universität 
         � zielgerichtete Vermittlung von Fachwissen 
         � sehr gute Vorbereitung für MINT-Studiengänge 
         � verbesserte Chancen auf eine duale Ausbildung 
Voraussetzungen: 
           „Mittlerer Bildungsabschluss“, egal ob von  
           - einer Realschule 
           - einer zweijährigen Berufsfachschule 
           - einer Gemeinschaftsschule 
           - einem Gymnasium  
        
Mehr Infos oder Aktuelles findet ihr auf unserer Homepage:   
www.gbs-ehingen.de 
Gewerbliche Schule Ehingen 
Weiherstraße 10, 89584 Ehingen 
Tel.: 07391 5803-0, Fax: 07391 5803-1071 
email: mail@gbs-ehingen.de 
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Einladung zur den Informationsveranstaltungen 
der Franz-von-Sales-Schule Obermarchtal - Ehingen 

Am Samstag, den 08. Februar 2025 finden drei Informationsveranstaltungen der Franz-von-Sales-Schule 
statt, zu der wir alle interessierten Schülerinnen und Schüler, sowie deren Eltern recht herzlich einladen.  
Der Infotag der Mädchenrealschule Obermarchtal beginnt um 10.00 Uhr in Obermarchtal. Der Infotag des 
Franz-von-Sales-Aufbaugymnasiums Obermarchtal kann von 10.00 Uhr – 13.00 Uhr besucht werden.  
Der Tag der offenen Tür der Franz-von-Sales-Jungenrealschule Ehingen findet von 10.00 Uhr – 15.00 Uhr in 
Ehingen statt. 
In allen drei Veranstaltungen werden der Marchtaler Plan mit seinen pädagogischen Grundsätzen, sowie 
weitere Angebote der einzelnen Schularten vorgestellt.  
Interessierte Eltern und Schüler können ab sofort telefonisch oder am Tag der Veranstaltung persönlich ei-
nen Termin für ein Aufnahmegespräch vereinbaren.  
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Simone Mühlberger   Jürgen Wicker   Florian Schönle 
Mädchenrealschule   Jungenrealschule   Aufbaugymnasium               
 
Franz-von-Sales-Schule  
www.fvs-schule.de 
Mädchenrealschule Obermarchtal 
Tel.-Nr. 07375-959200 
E-Mail: mrs.sekretariat@fvs-schule.de 
Jungenrealschule Ehingen 
Tel.-Nr. 07391-77083100 
E-Mail: jrs.sekretariat@fvs-schule.de 
Aufbaugymnasium Obermarchtal 
Tel.-Nr. 07375-959300 
E-Mail: abg.sekretariat@fvs-schule.de 
 

Ausstellung der Museumsgesellschaft Ehingen 
 

Erinnerungskultur im Theater 
Der Mann des Rechts: Ludwig Marum 

Mit einer Ausstellung und einem Dokumentartheater zeigt das Kulturamt der Stadt Ehingen am Freitag, 24. 
Januar ab 18 Uhr im Franziskanerkloster die Lebensgeschichte von Ludwig Marum, ein deutscher Bürger, der 
in den 1930iger Jahren in Karlsruhe lebte.  
Marum war Jurist und Politiker und hatte sich früh dem Faschismus entgegengestellt. Aber als Jude und So-
zialdemokrat war er von Anfang an Zielscheibe der NSDAP. Er wurde verfolgt und schließlich hingerichtet. 
Seine Briefe aus dem KZ zeigen ihn als sorgenden Familienvater und liebevollen Ehemann, aber auch als 
Mann, der fest an das Recht glaubte.  
„Vergesst ihn nicht!“, rief seine Frau 1934 den Trauernden bei Marums Begräbnis zu.  
3.000 Karlsruher Bürgerinnen und Bürger erwiesen dem Verstorbenen die letzte Ehre, obwohl die Nazis ver-
boten hatten, den Termin seiner Beisetzung bekannt zu geben. Zigtausende hatten Ludwig Marum und sieben 
weitere badische Politiker ein Jahr zuvor bei der „Schaufahrt“ durch Karlsruhe verhöhnt, die die „Schutzhäft-
linge“ in das neu errichtete KZ Kislau führte.  
Ausstellungseröffnung  
Um 18 Uhr wird die Ausstellung „Ein Leben für Recht und Republik, Ludwig Marum 1882 - 1934“ im 1. Ober-
geschoss eröffnet. Eine Ausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, des Landesarchivs Baden-Würt-
temberg und des Forums Ludwig Marum e.V.  
Dr. Clemens Rehm vom Forum Ludwig Marum führt in die Ausstellung ein. Ein Grußwort hält Dr. Christoph 
Schlemmer vom Landesarchiv Baden-Württemberg.  
Dokumentartheater  
Im Anschluss um 19 Uhr zeigt die Landesbühne Bruchsal das Stück „Der Mann des Rechts: Ludwig Marum“ 
im Ernst-und-Anna-Rumler-Saal.  
Die Badische Landesbühne wurde für diese Produktion mit dem Ludwig-Marum-Preis 2024 ausgezeichnet. Im 
Anschluss an die Aufführung findet ein moderiertes Nachgespräch mit Dr. Clemens Rehm und den Schau-
spielerinnen und Schauspielern statt.  
Karten und Information:  
Kulturamt Ehingen, Spitalstr. 30, 89584 Ehingen, Telefon 07391 503 503,  
VVK-Stelle: Touristinfo im Rathaus, Marktplatz 1 Tickets online: www.ehingen.de und www.reservix.de 
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Am Mittwoch, den 29.01.2025 besuchen wir zusammen die Passionsausstellung bei Rita Kehrle am 
Schlossberg 14 in Oberstadion.  Wir treffen uns um 13.45 Uhr am Haus der Vereine und gehen gemeinsam 
zur Ausstellung. 
Im Anschluss gibt es im Gasthof Adler Kaffee und Kuchen. Wir freuen uns über rege Teilnahme. 
Das Seniorenteam 
 

 

 
 

Voranzeige 
Was, wenn ich nicht mehr selbst entscheiden kann?! 
(Christliche) Patientenvorsorge 
 
am Mittwoch, 29. Januar 2025 
um 18 Uhr im Pfarrhaus Grundsheim (Kirchweg 1, 89613 Grundsheim) 
Ein Unfall oder eine schwere Krankheit kann jeden zu jeder Zeit treffen. Maria Seitz von der Caritas Ulm-Alb-
Donau informiert, mit welchen Fragen, Gesprächen und Formularen Vorsorge getroffen werden kann, wenn 
man nicht mehr alles selbst regeln kann. Von medizinischen Maßnahmen im Krankenhaus, bis zur Verwal-
tung der Finanzen oder Kündigung von Verträgen. Auch für Ihre individuellen Fragen ist Platz. Die Veranstal-
tung findet im Rahmen des Fortbildungsangebots des Netzwerk Demenz im Alb-Donau-Kreis statt. 
 
 

 
 

Die Narrenzunft Unterstadion 
„Gausweiber von Stäa“ 
 

lädt herzlich zum Narrenbaumstellen 
am Sonntag, den 26.01.2025 um 14:00 Uhr 
 
auf dem Dorfplatz Unterstadion ein 
mit anschließender Dorffasnet 
und Kinderprogramm im Gemeindesaal. 
Für Speis und Trank ist gesorgt. 
 
 
Wir freuen uns auf viele Zuschauer! 
Eure Gausweiber von Stäa 
 

Senioren-Treff 

Veranstaltungshinweis:  

Narrenzunft Unterstadion „Gausweiber von Stäa“  e.V. 
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Kirchliche Mitteilungen der Evangelischen Kirchengemeinde Rottenacker 

 

 
Freitag, 24. Januar 2025 
19:00 Uhr Jugendgottesdienst 
 
Sonntag, 26. Januar 2025 
Wochenspruch für die Woche nach dem 3. Sonntag nach Epiphanias:  
„Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden,  
die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.“ Lukas 13, 29 
 
09:30 Uhr Gottesdienst mit Taufen von Frida Schacher und Luisa Nisch,  

gestaltet von den ökumenischen Frauen zusammen mit Pfarrer Reusch  
Kinderkirche im Gemeindehaus 
 

11:30 Uhr Mitarbeiter*innenessen im Gemeindehaus 
 
Montag, 27. Januar 2025  
14:00 Uhr Basteln für den Ostermarkt im Gemeindehaus 
15:30 Uhr  Bücherei geöffnet bis 17:30 Uhr, Eingang Haldengässle 
 
Mittwoch, 29. Januar 2025 
09:15 Uhr Eltern-Kind-Gruppe im Gemeindehaus  
14:45 Uhr  Konfirmandenunterricht  
20:00 Uhr Kirchenchorprobe  
 
Donnerstag, 30. Januar 2025 
13:00 Uhr Oifach essa  
18:30 Uhr All4One  
20:15 Uhr Vorbereitung Kinderkirche 
 
Freitag, 31. Januar 2025 – Sonntag 02. Februar 2025 
17.15 Uhr  Abfahrt Konfirmandenfreizeit im Himmelreich (Blaubeuren) 
 

 
Ökumenische Frauen  
 
Jahreslosung 2025: 
Prüft Alles und behaltet das Gute !   

1. Thessalonicher 5,21 

 
Unzählige Eindrücke strömen Tag für Tag auf uns ein. Menschen, Worte, Meinungen, Nachrichten. Wie soll 
ich entscheiden was wahr ist und was falsch? Was gibt mir Halt und Orientierung, damit ich das Gute be-
halte? Wie gut, dass ich da nicht alleine bin.  
Lasst uns ins Gespräch kommen, dazu laden wir Sie/Euch herzlich ein gemeinsam zu singen und uns mit 
diesem Bibelwort zu beschäftigen.  
 

Montag, 03.02.2025  
von 9.00 bis 11.00 Uhr  
ev. Gemeindehaus Rottenacker  
mit Kinderbetreuung ���� 
 
 
Wir freuen und auf Sie/Dich  
Ökumenische Frauen   
 

 
 
Unsere Kontaktdaten: 

Ev. Pfarramt  
Kirchstrasse 33 
89616 Rottenacker 
Tel.: 07393/2298 
Mail: Pfarramt.Rottenacker@elkw.de 
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Kirchliche Mitteilungen für die Zeit vom  25. Jan.  – 2. Febr. 2024 
Katholische Kirche: Oberstadion - Hundersingen - Grundsheim - Unterstadion 
 

Hinweise und Mitteilungen  
 

Öffnungszeiten Pfarrbüro Oberstadion 
Dienstag, Mittwoch, Freitag     9.00 – 11.00 Uhr 
Donnerstag    15.00 – 18.00 Uhr 

Homepage: 
Kirchengemeinde Munderkingen:   www.pfarrgemeinde-munderkingen.de 
Seelsorgeeinheit Donau-Winkel:  www.se-donau-winkel.de 
 
Pfarramt Oberstadion:   07357-555  Fax-Nr. 07357-921080, 
     E-Mail: stmartinus.oberstadion@drs.de     
Pfarramt Munderkingen:   07393-2282 Fax: 07393-953982,  
     E-Mail: stdionysius.munderkingen@drs.de  
 

Pfarrer Dr. Thomas Pitour   07393-2282 oder 07393-953977      
Pfarrer Michael Klug  07357/555 oder 07357/9205580 

klug.priester@gmx.net 
Gemeindereferentin Sr. Luise Ziegler  07393-959902 

                        luise.ziegler@drs.de 
Pastoralreferentin Sr. Francesca Trautner 07393-959903 
      sr.francesca.trautner@gmx.de 
Seniorenbeauftragter Roland Gaschler  07391/758315 
      Roland.Gaschler@drs.de 
Gesamtkirchenpflege Jörg Schelhase  07393/959904 oder  
       GKG.Donau-Winkel@drs.de 
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Kirchengemeinderatssitzung  
Der Kirchengemeinderat Oberstadion trifft sich am Mittwoch 29.Januar um 19.30Uhr zur Kirchengemeinde-
ratssitzung im Pfarrhaus im Sitzungssaal. Im Anschluss findet  
eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 
 

Fest des heiligen Blasius  
Die Angst, die uns den Hals zuschnürt; die Wut, die uns sprachlos macht; die Schuld, die uns 
verstummen lässt, die Scham, die wie ein Kloss im Halse sitzt, das Unrecht, das uns lähmt – auf 
die Fürsprache des heiligen Blasius bitten wir Gott um Segen und Heilung.  
Wer gesegnet wird, ist ein von Gott Gezeichneter und Signierter: 
Er trägt unverkennbar Gottes „Handschrift“: Ich bin bei dir! 

In den Gottesdiensten am Samstag 1. Februar und am Sonntag 2. Februar können Sie den Blasiusse-
gen empfangen und die Kerzen weihen lassen: 
Kerzen können Sie nach den Gottesdiensten bei den Mesnern im Winkel erwerben. 
 
 

Hinweis auf das Widerspruchsrecht gegen Spendenbriefe  
gemäß dem kirchlichen Datenschutzrecht  
Die Diözese Rottenburg-Stuttgart legt großen Wert auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. Daher 
möchten wir Sie darüber informieren, dass wir möglicherweise Ihre personenbezogenen Daten als Mitglied 
der katholischen Kirche in der Diözese Rottenburg-Stuttgart nutzen werden, um uns mit einer Bitte um eine 
solidarische Geste in Form einer Spende an Sie zu wenden. Rechtsgrundlage für die Nutzung Ihrer Daten 
für Spendenaufrufe ist die „Ordnung zum Schutzpersonen bezogener Daten bei der Durchführung von 
Fundraisingmaßnahmen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart (FundraisingO)“, veröffentlicht im Kirchlichen 
Amtsblatt 2021, Nr. 2, S. 59 ff., unserer Diözese vom 15. Januar 2021. Gemäß § 4 der FundraisingO und § 
23 Abs. 2 des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) haben Sie das Recht, jederzeit Wider-
spruch dagegen einzulegen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten zum Zwecke der Direktwerbung 
oder des Fundraisings verarbeitet werden. Nach erfolgtem Widerspruch werden Ihre Daten nicht mehr für 
diese Zwecke verarbeitet. Ihren Widerspruch können Sie richten an: Bischöfliches Ordinariat Kirchliches Mel-
dewesen/Hauptabteilung IV – Pastorale Konzeption Eugen-Bolz-Platz 1 72108 Rottenburg a. N. oder per E-
Mail an: meldewesen@bo.drs.de 

 
 
Jahreslosung 2025: 
Prüft Alles und behaltet das Gute!  1. Thessalonicher 5,21 
 

Unzählige Eindrücke strömen Tag für Tag auf uns ein. Menschen, Worte, Meinungen, 
Nachrichten. Wie soll ich entscheiden was wahr ist und was falsch? Was gibt mir Halt 
und Orientierung, damit ich das Gute behalte? Wie gut, dass ich da nicht alleine bin.  
Lasst uns ins Gespräch kommen, dazu laden wir Sie/Euch herzlich ein gemeinsam zu 
singen und uns mit diesem Bibelwort zu beschäftigen.  
 

 
Montag, 03.02.2025 von 9.00 bis 11.00 Uhr 
ev. Gemeindehaus Rottenacker  
mit Kinderbetreuung ���� 
Wir freuen uns auf Sie/Dich  
Ökumenische Frauen   
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Weggottesdienst der Erstkommunionkinder  
der Winkelgemeinden 
Am Freitag 31. Januar treffen wir uns in Oberstadion um 14.00Uhr zum Thema „Evangelium“. 
Euer Erstkommunionteam 
 
 

 

Gottesdienste i.d. Seelsorgeeinheit „Donau-Winkel 

 
Samstag 25. Januar 
18.30Uhr Eucharistiefeier Grundsheim 
18.30Uhr Eucharistiefeier Munderkingen 
 
Sonntag 26. Januar 
9.00Uhr Eucharistiefeier Hundersingen 
9.00Uhr Eucharistiefeier Rottenacker 
9.00Uhr Wort-Gottes-Feier Emerkingen 
9.30Uhr Wort-Gottes-Feier Unterstadion 
10.30Uhr Eucharistiefeier Oberstadion 
10.30Uhr Eucharistiefeier Munderkingen 
 
Montag 27. Januar 
17.00Uhr Rosenkranz Unterstadion 
18.30Uhr Rosenkranz Pfarrhof Oberstadion 
 
Dienstag 28. Januar 
10.00Uhr  Eucharistiefeier St. Anna Munderkingen  
18.30Uhr Eucharistiefeier Hundersingen 
 
Mittwoch 29. Januar 
7.40Uhr Schülermesse Oberstadion 
18.30Uhr Eucharistiefeier Emerkingen 
 
Donnerstag 30. Januar 
18.30Uhr Eucharistiefeier Unterstadion 
 
Freitag 31. Januar 
18.30Uhr Eucharistiefeier Oberstadion 
18.30Uhr Eucharistiefeier Unterwachingen 
 
Samstag 1. Februar 
18.30Uhr Eucharistiefeier mit Blasiussegen Unterstadion 
18.30Uhr Eucharistiefeier mit Blasiussegen Munderkingen  
 
Sonntag 2. Februar 
9.00Uhr Eucharistiefeier mit Blasiussegen Oberstadion 
9.00Uhr Eucharistiefeier mit Blasiussegen Emerkingen 
9.00Uhr Wort-Gottes-Feier mit Blasiussegen Rottenacker 
10.30Uhr Eucharistiefeier mit Blasiussegen Grundsheim 
10.30Uhr Eucharistiefeier mit Blasiussegen Unterwachingen 
10.30Uhr Wort-Gottes-Feier mit Blasiussegen Munderkingen 
 
 

G o t t e s d i e n s t e  
 

Pfarrgemeinde St. Martinus, Oberstadion 
 
3. Sonntag im Jahreskreis 
Sonntag 26. Januar 
10.30Uhr Eucharistiefeier 
11.45Uhr Hl. Taufe von Emil Haid aus Oberstadion 
  Die Kirchengemeinde Oberstadion gratuliert der Tauffamilie Haid zur Taufe ihres Sohns 
 Emil und wünscht dem Täufling Gottes Segen für seinen Lebensweg! 
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Mittwoch 29. Januar 
7.40Uhr Schülermesse 
  Minis: Theo, Pauline, Elias, Luis 
 
Freitag 31. Januar 
18.00Uhr Rosenkranz 
18.30Uhr Eucharistiefeier 

 Ged. f. S. E. Graf Alexander Friedrich von Schönborn 
 Ged. f. Rudolph von Bomhard 
 Ged. f. Fürstliche Familie derer zu Oettinger-Wallerstein 
 Ged. f. Irmgard, Rosina u. Josef Epp 
 

Darstellung des Herrn (Lichtmess) 
Sonntag 2. Februar 
9.00Uhr Eucharistiefeier 
 Blasiussegen und Kerzenweihe 
 
 

Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist, Hundersingen 
 
3. Sonntag im Jahreskreis 
Sonntag 26. Januar 
9.00Uhr Eucharistiefeier 
 
Dienstag 28. Januar 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
 Gest. Jahrtag f. Agnes Rueß 
 
 

Pfarrgemeinde St. Maria u. Selige Ulrika, Unterstadion 
 
3. Sonntag im Jahreskreis 
Sonntag 26. Januar 
9.30Uhr Wort-Gottes-Feier 
 
Donnerstag 30. Januar 
18.00Uhr Rosenkranz 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
 
Vorabend Darstellung des Herrn (Lichtmess) 
Samstag 1. Februar 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
 Blasiussegen und Kerzenweihe 
 
 

Pfarrgemeinde St. Martinus, Grundsheim 
 
Vorabend 3. Sonntag im Jahreskreis 
Samstag 25. Januar 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
  Mini: Lorena, Semina 
 
Darstellung des Herrn (Lichtmess) 
Sonntag 2. Februar 
10.30Uhr Eucharistiefeier 
 Blasiussegen und Kerzenweihe 
 Mini: Sarah, Maren 
 
 
 


